
   Seminare ii evakuierung

unterweiSung zum evakuierungShelfer 
in Versammlungsstätten (eVakV)

gemäß §10 ArbSchG und MVStättVO 2005 (Auszug, Fassung 2014) / SBauVO §42

gemäß der gesetzlichen grundlagen hat der unternehmer in einem angemessenen Verhältnis zur Beschäftig-
tenzahl und den gefahren eines Betriebes - Personen in ausreichender anzahl zu benennen, die eine evakuie-
rung sicherstellen. Hierzu ist es geboten, evakuierungshelfer und/oder etagenbeauftragte in einem unterneh-
men zu etablieren.

nach muster-Versammlungsstättenverordnung ist das Betriebspersonal bei Beginn des arbeitsverhältnisses und 
danach mindestens einmal jährlich zum Beispiel zu unterweisen über die Brandschutzordnung, insbesondere 
über das Verhalten bei einem Brand oder bei einer Panik.

in diesem lehrgang erhalten die teilnehmer das notwendige Wissen, damit sie eine geordnete räumung oder 
evakuierung zielgerichtet organisieren, planen und umsetzen können. 

zielgruPPe
•  Betriebspersonal in Versammlungsstätten
•  veranstaltungsleiter/innen
•  sachkundige aufsichtsperson
•  mitarbeiter die evakuierungshelfer im Betrieb werden
•  interessierte



unterWeisung zum eVakuierungsHelfer in Versammlungsstätten (eVakV)

geSetzliche grundlagen
•    unfallverhütungsvorschrift, DguV Vorschrift nr. 1 (ehemals BgV a 1)
•    arbeitsschutzgesetz, arbschg § 10
•    muster-Versammlungsstättenverordnung (mVstättVO auszug, fassung 2014) / Verordnung über den Bau 

und Betrieb von sonderbauten (sBauVO), § 42 unterweisung zu den Betriebsvorschriften

ziele / inhalte
 Besondere risiken im Betrieb

 aufgabenbeschreibung des evakuierungshelfers 

 Übung mit theoretischer und praktischer unterweisung

 auszüge aus den relevanten unfallverhütungsvorschriften

 Versammlungsstättenverordnung / sonderbauverordnung

 erfahrungsaustausch

erfOlgskOntrOlle / zertifikat
im anschluss an die unterweisung wird ein schuleigenes zertifikat an jeden teilnehmer ausgehändigt.

  Datum:   nach absprache

  Ort:   region aachen / Bonn / köln, weitere Orte auf anfrage

 Dauer:  1 tag

 Preis:   169,00 euro pro Person (Die seminare sind von der mehrwertsteuer befreit) 
Seminarunterlagen und getränke sind im Preis enthalten

 Teilnehmerzahl: mindestens 8, maximal 14 Personen

 Information:    Bei interesse werden wir gerne ein offenes oder ein inhouse-seminar bei ihnen 
in ihrer stadt, in ihrem unternehmen oder in ihrer gemeinde durchführen. Bitte 
senden Sie uns eine e-mail mit ihren kontaktdaten an service@jastrob.de



   kOntakt unD ansPrecHPartner

ihre anSPrechPartnerin: 

Sandra Weidmann

 E-Mail: sw@jastrob.de

 Fon: 02271-837 63-0

 Fax:  02271-837 63-2

Bei fragen und anregungen zu unserem seminarangebot können sie sich gerne an 
mich wenden. ich freue mich auf ihren anruf.

  Anschrift: unternehmensberatung Jastrob ltd. & co.kg
 	 Blumenstraße 31
 	 52511 geilenkirchen

  Internet: www.jastrob.de

 E-Mail: service@jastrob.de

 Web-TV: www.youtube.de/Besuchersicherheit

Büro Geilenkirchen

 Fon: 02451-913207-0

 Fax:  02451-913207-2

Büro Elsdorf

 Fon: 02271-837 63-0

 Fax:  02271-837 63-2



 Per fax an: 02271-837 63-2  Per e-mail an: serVice@jastrOB.De
 

verBindliche anmeldung für

 Schulung / Seminar: _______________________________________________________________________

  Ort: __________________________     Datum: ___________________    Preis: ______________

  ich interessiere mich für ein seminar in meiner firma / stadt / institution. 
Bitte senden sie mir weitere informationen zu oder rufen sie mich an.

  ich interessiere mich für ein seminar, das nicht in ihrem seminarprogramm enthalten ist. 
Bitte teilen sie mir mit, ob sie zu diesem Bereich etwas anbieten können.

 thema: __________________________________________________________________________________

  ich interessiere mich für einen Vortrag von ihrem unternehmen in meiner firma / stadt / institution. 
Bitte senden sie mir weitere informationen zu oder rufen sie mich an.

 thema: __________________________________________________________________________________

Firma / Institution: ______________________________________________________________________________

Vorname:  ____________________________________ Name:	__________________________________________

Straße: ________________________________________________________________________________________

PLZ, Ort: __________________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________________ Fax:	 ____________________________________________

Email:  ____________________________________________________________________________________________

Die lehrgangsgebühren werde ich unverzüglich nach der anmeldung und erhalt der rechnung überweisen.

________________________________   __________________________________________________
Datum unterschrift

(mit meiner unterschrift erkenne ich die geschäftsbedingungen der unternehmensberatung jastrob ltd. & co. kg an)

    anmeldung



   allgemeine geSchäftSBedingungen

allgemeine geSchäftSBedingungen für Schulungen

1. Geltungsbereich
1.1.		Diese agB gelten für die von der unternehmensberatung jastrOB ltd & co.kg - im folgenden uB jastrob genannt - angebotenen und durchge-

führten offenen seminare, Workshops, trainings, inhouse-schulungen sowie sicherheitskonzepte, gefährdungsanalysen und fachplanungen aller 
art oder Beratungen. änderungen gelten nur insoweit, als diese schriftlich vereinbart sind. Vertragspartner der uB jastrob werden im folgenden als 
teilnehmer oder auftraggeber bezeichnet. 

1.2.  alle leistungen werden ausschließlich auf der grundlage dieser agB durchgeführt. Die Bedingungen des BgB hinsichtlich sich widersprechender agB 
kommen nicht zur anwendung. abweichende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die uB jastrOB.

2. Organisation der Seminare, Workshops und Trainings
Die anmeldung erfolgt schriftlich (per Post, fax, e-mail oder internet) an die uB jastrob und ist verbindlich. Die anmeldungen werden in der reihenfolge 
des eingangs berücksichtigt, da die teilnehmerzahl begrenzt ist und sollen zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung vorliegen. mit der anmeldung 
erkennt der teilnehmer die teilnahmebedingungen an.
2.2.  Die teilnehmer erhalten schulungsunterlagen sowie eine teilnahmebescheinigung bzw. ein zertifikat, sofern die Veranstaltung mit einer bestandenen 

Prüfung endet.
2.3.  änderungen, von terminen, inhalten und Veranstaltungsorten sind aus organisatorischen gründen möglich.
2.5.  nach eingang der anmeldung erhält der teilnehmer eine anmeldebestätigung sowie eine anreiseinformation. Die anmeldung ist verbindlich. Bei 

nichterscheinen des teilnehmers erfolgt keine rückerstattung bzw. wenn die teilnahmegebühr noch nicht bezahlt wurde, wird die Bezahlung trotz-
dem fällig.

Gebühren, Zahlung
nach eingang der anmeldung erhalten sie mit der anmeldebestätigung eine rechnung über die kursgebühren. Diese ist ohne abzug fällig. Wir bitten um 
Verständnis, dass eine teilnahme an Veranstaltungen nur bei nachweis der gebührenzahlung möglich ist.

Absage von Veranstaltungen
Die uB jastrob hat das recht, bei Vorliegen wichtiger gründe wie nicht ausreichende Beteiligung oder krankheit des Dozenten, Veranstaltungen abzusa-
gen. sie ist dann verpflichtet, bereits bezahlte entgelte zu erstatten, soweit nicht ein ersatztermin akzeptiert werden kann. Weitergehende ansprüche hat 
der teilnehmer nicht. änderungen des ablaufs und des Programms behalten wir uns vor.

3. Vergütung und Zahlungsbedingungen
3.1.  Die uB jastrOB stellt dem auftraggeber (kurz ag) die vereinbarte Vergütung entsprechend nummer 2 dieser agB und den vereinbarten zahlungs-

modalitäten in rechnung.
3.3.  Der rechnungsbetrag ist sofort nach rechnungsstellung, spätestens jedoch bis zum angegebenen termin zur zahlung fällig. Bei späterer zahlung wer-

den für den offenen rechnungsbetrag die jeweils gültigen Verzugszinsen für Verbrauchergeschäfte gern. BgB § 13 bzw. Handelsgeschäfte gem. HgB § 
343 (1) für den zeitraum zwischen fälligkeit der zahlung und  geldeingang in rechnung gestellt.

3.4.  Die Bezahlung der teilnahmegebühr erfolgt per Überweisung nach erhalt der rechnung. falls  die anmeldung kurzfristig erfolgt, muss eine bestätigte 
kopie des Überweisungsträgers am seminartag vorgelegt werden. Die uB jastrob kann dem ag Verpflegungsmehraufwendungen, fahrtkosten, Über-
nachtungskosten und sonstige reisekosten nach Vereinbarung in rechnung stellen.

3.6.  alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen mehrwertsteuer, soweit die kurse nicht von der ust ausgenommen sind. 
3.7.  Beanstandungen von rechnungen sind innerhalb einer ausschlussfrist von 14 tagen nach erhalt der rechnung schriftlich begründet mitzuteilen.

Rücktritt durch den Kunden
ein rücktritt vom kurs muss schriftlich, auch per email mit rückbestätigung oder fax erfolgen. Bei einem rücktritt, der später als 7 Werktage vor kursbe-
ginn erfolgt, bei fernbleiben oder abbruch der teilnahme ist die gesamte gebühr zu bezahlen. Bei ein- bis mehrtägigen Veranstaltungen ist ein rücktritt 
bis 21 tage vor seminarbeginn kostenfrei möglich. Bei einem rücktritt bis 14 tage vor Veranstaltungsbeginn sind 50 %, bis 7 tage 75 % der bereits gezahl-
ten gesamtkosten fällig. Der kunde ist jederzeit berechtigt, durch schriftliche information der uB jastrob mit name und anschrift der ersatzperson, eine 
ersatzperson zu entsenden. in diesem falle werden keine stornokosten berechnet.

4. Erbringung der Leistung
4.1.  gegenstand der Vereinbarung ist die vereinbarte leistung und nicht ein erfolg. Die uB jastrOB erbringt die leistung nach den jeweiligen aner-

kannten regeln der Wissenschaft, technik und gesetzgebung. unsere referenten tragen in mündlicher und schriftlicher form ihr fachwissen und 
zum teil  auch ihre persönliche meinung vor. trotz sorgfältiger Planung und Vorbereitung kann die uB jastrOB keine Haftung für die umsetzung der 
inhalte oder den daraus resultierenden konsequenzen übernehmen. 

4.2.  Der umfang der leistung wird bei der auftragserteilung zwischen auftraggeber/teilnehmer und uB jastrOB schriftlich festgelegt. änderungen sind 
vor ausführung zu vereinbaren und zu bestätigen. Der  auftraggeber/teilnehmer hat das recht,  vom Vertrag zurückzutreten, falls ihm ein festhalten 
am vertrag im hinblick auf die änderung nicht zuzumuten ist.

4.3  nebenabreden und sonstige erklärungen der mitarbeiter der uB jastrOB oder von ihm beauftragten Dritten sind nur dann bindend, wenn sie aus-
drücklich schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch für abänderungen dieser klausel.

4.4.  Die von der uB jastrOB beauftragten Dozenten handeln während der erbringung der leistung ausschließlich im auftrag und im namen des uB 
jastrOB. zusatz-, folge- und neuaufträge mit eingesetzten Dozenten sind ausschließlich über die uB jastrOB abzuschließen. Die Dozenten dürfen 
nicht unmittelbar beauftragt werden.

Referentenwechsel
Die uB jastrob behält sich den Wechsel angekündigter referenten aus organisatorischen gründen vor. Der teilnehmer ist bei referentenwechsel weder 
zum rücktritt noch zur minderung der teilnahmegebühr berechtigt. änderungen und ergänzungen des seminarablaufs bleiben vorbehalten.



5. Gewährleistung, Haftung
5.1.  Die für gewährleistung für die leistungen der uB jastrOB umfasst nur die in diesen agB beschriebenen oder anderweitig schriftlich vereinbarten 

leistungen.
5.2.  Die gewährleistungspflicht ist beschränkt auf die nachbesserung eines fehlers oder mangels innerhalb einer angemessenen frist, wozu auch das 

fehlen einer zugesicherten eigenschaft zählt. erfolgt die nachbesserung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht auftragsgerecht, ist der auftraggeber/teil-
nehmer zur minderung berechtigt.

5.3.  Beruht der fehler oder mangel, der kein fehlen einer zugesicherten eigenschaft darstellt, auf einem von der uB jastrOB zu vertretenden um-
stand, so haftet sie für einen dem auftraggeber/teilnehmer hieraus entstehenden schaden  nur bei grober fahrlässigkeit und  nur im rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen und je auftrag nur bis zu einem Betrag von eur 500.000 für Personen- und sachschäden sowie eur 125.000 für 
Vermögensschäden. gleiches gilt für aufwendungsersatzansprüche gem. §633 abs.2 satz 2 i.V.m. §476a BgB. eine Haftung für folgeschäden, wie z.B. 
entgangenen gewinn, ausgebliebene einsparungen und sonstige mittelbare schäden sind ausgeschlossen.

5.4.  Die Haftungsbeschränkungen der nummern 5.2 und 5.3 gelten auch im Hinblick auf die persönliche Haftung der mitarbeiter der uB jastrOB sowie 
der von ihm beauftragten Dritten.

6. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers/Teilnehmers
6.1.  Bei der erbringung der vereinbarten leistungen unterstützt der auftraggeber/teilnehmer die uB jastrOB in erforderlichem umfang. insbesondere 

übergibt er kostenlos und rechtzeitig die erforderlichen informationen und unterlagen und stellt ihm - sofern vereinbart - die erforderlichen räum-
lichkeiten und technischen umgebungen zur Verfügung.

6.2.  Die mitwirkungspflichten des auftraggebers/teilnehmers stellen Hauptleistungspflichten dar.

Haftung, Urheberrecht
Dem teilnehmer überlassene lernmittel wie z. B. kopien, Broschüren oder Ordner, gehen in das eigentum des teilnehmers über. für die Vollständigkeit 
oder inhaltliche richtigkeit der unterlagen übernehmen wir keine gewähr. mit der empfangnahme der lernmittel verpflichten sich die teilnehmer, diese 
unterlagen Dritten nicht zugänglich zu machen. 
soweit keine urheberrechte Dritter bestehen, ist die anfertigung von kopien ausschließlich für die Verwendung im eigenen unternehmen zulässig. Bei 
nachgewiesenen Verstößen bleiben rechtliche schritte vorbehalten.

Datenschutz
im rahmen der teilnehmerverwaltung werden personenbezogene Daten des teilnehmers sowie des auftraggebers eDV- technisch erfasst, gespeichert 
und verarbeitet.
eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die uB jastrob verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über alle ihr im rahmen eines auftrags zur kenntnis 
gelangten informationen.

8. Sonstiges
Diese Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher unwirksamkeit einzelner Bedingungen in ihren übrigen teilen verbindlich. auf das Vertragsverhältnis 
und seine Durchführung findet ausschließlich das recht der Bundesrepublik Deutschland anwendung. Die allgemeinen geschäftsbedingungen unserer 
Vertragspartner sind abbedungen. erfüllungsort und gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten und rechtsstreitigkeiten ist 
aachen.

Die uB jastrob haftet nicht für Beschädigung, Verlust oder Diebstahl von an den schulungsort mitgebrachter gegenstände der teilnehmer.

imPreSSum:

Unternehmensberatung 	
Jastrob Ltd. & Co.KG

administration / Verwaltung:
Blumenstraße 31
52511 geilenkirchen
germany / Deutschland

gerichtsstand: 
amtsgericht aachen
HrB 7751 aachen
steuernummer: 210/5749/0836

Geschäftsführung:

Barbara jastrob, Olaf jastrob

Prokurist:
heinz-dieter Jastrob

tel.: 02271-837630
fax: 02271-837632
mail: service@jastrob.de

Persönlich haftende 	
Gesellschafterin:

unternehmensberatung  
Jastrob ltd.

69 great Hampton
B 18 6 eW Birmingham
great Britain / england

registered in england and wales
company number: 07288878


